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Einleitung

I.  Einführung in das Thema

In Deutschland leben heute ungefähr 3, 7 bis 4, 3 Millionen Muslime,1 von denen 
noch viele die Staatsangehörigkeit ihres Heimatstaates besitzen. Und auch in 
unseren europäischen Nachbarländern ist der Anteil der islamischen Bevölke-
rung gewachsen. So sind gegenwärtig ca. 16 Millionen Muslime in der Euro-
päischen Union ansässig, davon alleine 11 bis 12 Millionen in Westeuropa. Die 
meisten der hier lebenden Moslems stammen aus Asien, Nordafrika und dem 
Nahen Osten, wobei vor allem die Maghrebstaaten, die Türkei und der indische 
Subkontinent wichtige Herkunftsländer darstellen. Welche Nationalitäten in den 
einzelnen Staaten dominieren, ist vor allem historisch-politisch, oft durch die 
Kolonialgeschichte der Länder bedingt. So stammen die meisten der ca. 5 Mil-
lionen in Frankreich lebenden Muslime aus Algerien, Marokko oder Tunesien, 
während die rund 3 Millionen Moslems in England ihre Wurzeln in der Regel 
in Pakistan, Indien oder Bangladesch haben. In Deutschland sind ungefähr die 
Hälfte der hier lebenden Muslime türkische Staatsangehörige und in den Nieder-
landen kommt die Mehrzahl der ungefähr 900000 Muslime aus der Türkei oder 
Marokko.2

Aufgrund der relativ hohen Anzahl muslimischer Mitbürger stellt es keine Sel-
tenheit dar, dass sich ein Moslem mit ausländischer Herkunft an ein europäisches 
Gericht wendet, um eine inländische Scheidung zu erwirken oder eine bereits im 
Heimatland vorgenommene Scheidung anerkennen zu lassen. Vor den Gerichten 
aller Mitgliedstaaten der EU kann es deshalb zur Überprüfung von traditionellem 
islamischem Recht kommen, das mitunter erheblich von den Grundprinzipien der 

1 Vgl. die Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ vom 25.06.2009 des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge, http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/566008/publi-
cationFile/32019/vollversion_studie_muslim_leben_deutschland_.pdf. 

2 Die Angaben zu der Anzahl der in Europa lebenden Muslime beruhen auf groben Schätzun-
���������������	
�����������������������������������������������
�������������������
-
päischen Union nicht. Es verwundert deshalb auch nicht, dass die Schätzungen von 13 bis 20 
Millionen Muslimen reichen, vgl. Muslims in European Politics, EURO ISLAM-INFO, http://
www.euro-islam.info/key-issues/political-representation/. Die hier verwendeten Zahlen beru-
hen auf folgenden Berichten: Muslime in Europa, http://www.orientdienst.de/muslime/musli-
meeuropa.shtml; Muslims in the European Union, Discrimination and Islamophobia (2006), 
S. 24–29, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Manifestations_EN.pdf. 
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europäischen Rechtsordnungen abweicht. Es stellt sich deshalb für den nationa-
len Richter die Frage, in welchen Fällen die nach dem Kollisionsrecht berufenen 
Sharia-geprägten Normen derart mit den Grundrechten und völkerrechtlichen 
Gewährleistungen kollidieren, dass deren Anwendung wegen eines ordre public 
Verstoßes ausscheidet. Gerade im Hinblick auf die immer weiter voranschreitende 
Harmonisierung des Kollisionsrechts durch die Europäische Union sollte deshalb 
nicht außer Acht gelassen werden, wie andere Mitgliedstaaten mit der Problematik 
der islamischen Privatscheidung und deren Rechtsfolgen umgehen. Denn es wurde 
am 20.12.2010 die EU-Verordnung „zur Durchführung einer Verstärkten Zusam-
���������� ��� �������� ��� ��!� ���� ������������ ���� "�������� 
���� ���#����
des Ehebandes anzuwendenden Rechts“3 erlassen, die aufgrund ihres universellen 
Charakters4 auch zur Anwendung einer islamischen Rechtsordnung führen kann.

1.  Die Scheidung und Scheidungsfolgen in islamisch-
geprägten Rechtsordnungen

Im traditionellen islamischen Recht ist die Scheidung ein Vorrecht des Mannes, 
die zwar nach der religiösen Lehre unerwünscht ist, aber materiellrechtlich an 
keinerlei Voraussetzungen geknüpft ist. Anders als in den europäischen Mit-
gliedstaaten ist die Beteiligung einer staatlichen Behörde für die Herbeiführung 
der Statusänderung nicht erforderlich, sondern der Mann kann die Ehe durch 
����������$���������������%������������������������������#���5 Der Frau 
steht hingegen nur ein sehr eingeschränktes gerichtliches Scheidungsrecht zu, 
wobei die Ungleichbehandlung der Geschlechter regelmäßig mit dem Argument 
gerechtfertigt wird, dass der Mann weniger emotional und daher besser geeignet 
sei, eine so weit reichende Entscheidung zu treffen.6

Allerdings wird das klassische islamische Recht heute nur noch in wenigen 
Ländern uneingeschränkt angewendet. Denn auch wenn es gerade im Westen 
���&�� ��� ������ ���� ��������������� '
������� ��������� *���+� *����� ���
Familienrecht in den letzten Jahrzehnten in vielen islamischen Staaten7 refor-
miert und modernisiert. Das gilt vor allem für die maghrebinischen Länder, wo 

3 Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 (im Folgenden Rom III 
VO).

4 Art. 11 Rom III VO.
5 Vgl. ausführlich zum traditionellen Scheidungsrecht unten 1. Kapitel, III. 1.
6 Gordon, Foreign Divorces: English Law and Practice, S. 13; Rohe, StAZ 2001, 193 (194); 

Denker, in: Beiträge zum Islamischen Recht IV, Band 15, 125 (133 f.). 
7 Mit islamischen Staaten sind im Folgenden immer Länder mit einer islamisch-geprägten 

Rechtsordnung gemeint.
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die Rechte der Frau deutlich gestärkt wurden,8������*�����������#����#�-
lichkeit der Ehe durch Talaq9 fast überall dem Mann vorbehalten bleibt.10 In den 
meisten Staaten ist zudem mittlerweile eine zumindest deklaratorische Mitwir-
kung staatlicher Behörden vorgeschrieben und eine reine Privatscheidung wird 
mit Sanktionen geahndet oder sogar für unwirksam angesehen.11

Trotz dieser Modernisierungen wird die Frau aber in allen islamischen Staaten 
bei der Beendigung der Ehe weiterhin gegenüber dem Mann benachteiligt.12 Das gilt 
nicht nur für den Zugang zur Scheidung, sondern auch für die Verteilung der elter-
lichen Sorge. So stehen die Vermögenssorge und das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
auch nach Erlass der reformierten Familiengesetzbücher weiterhin alleine dem Vater 
zu.13 Aber es darf auch nicht übersehen werden, dass auch eine Diskriminierung des 
Mannes in Betracht kommt, wenn das islamische Recht bis zu einem gewissen Alter 
des Kindes immer der Mutter die Personensorge zuspricht. Das immer noch stark 
durch die religiösen Traditionen geprägte islamische Familienrechtskonzept lässt 
sich deshalb, auch heute noch, nur schwer mit den westlichen Menschenrechtsvor-
stellungen vereinbaren,14�*�����&�������!<������<�!��+�������
�������=��������
die Anwendung des fremden Rechts mit Hilfe des ordre public abwehren.

2.  Der ordre public

���� =������� ��� 
����� ������� ��� ����������� %����� �����
�������� ��� &�����
��������
��&�������	
�����!�15 oder auf gewohnheitsrechtlicher Grundlage16 im 

8 Vgl. dazu ausführlich unten 1. Kapitel, III. 2. a).
>� ?���"���@�*��������������������#������������?����������������������������������+�

vgl. näher unten 1. Kapitel, III. 1. a). 
10 Nur in Tunesien sind die Scheidungsgründe und die Scheidungsmodalitäten für beide Ehe-

gatten gleich ausgestaltet, vgl. hierzu näher unten 1. Kapitel, III. 2. a) bb).
11 Das ist etwa in Marokko und Algerien der Fall, wo die Beteiligung eines Gerichts zwin-

gend vorgeschrieben ist, vgl. Art. 78, 88 des marokkanischen Familiengesetzbuches (Gesetz 
Nr. 70–03 vom 6.10.2005. Der Gesetzestext ist in englischer Sprache abrufbar unter: http://
www.hrea.org/moudawana.html) und Art. 45 des algerischen Familiengesetzbuches (Gesetz 
Nr. 84–11 vom 9.6.1984. Der Gesetzestext ist in französischer Sprache abrufbar unter: http://
www.consulat-algerie-montpellier.org/pdf/code.pdf). 

12 Nur in Tunesien sind die Scheidungsvoraussetzungen für Männer und Frauen gleich. 
13 Vgl. zur Verteilung des Sorgerechts nach der Scheidung unten 1. Kapitel, III. 2. 
14 Vgl. Kreuzer, RW 2010, 143 f. 
15 Art. 6 EGBGB, Art. 12. 3 Código Civil, § 6 österreichisches IPRG; Art. 954 Abs. 3 LEC (Ley 

de Enjuiciamiento), § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO, Art. 21; 25 belgisches IPRG, Art. 59 Buch 10 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

16� Q
���*�����X���������������������+�������������������������?
���+�"���Y
������
!�[�*+�
S. 47 ff. und Mayer/Heuzé, Droit international privé, S. 147 ff.
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Internationalen Privat- und Verfahrensrecht aller Mitgliedstaaten und dient dem 
Schutz tragender Rechtsgrundsätze der lex fori.17 Er ist zudem in fast allen bilate-
ralen und multilateralen Staatsverträgen sowie unionsrechtlichen Verordnungen 
enthalten.18

In allen Rechtsordnungen wird dabei zwischen dem anerkennungsrechtlichen 
und dem kollisionsrechtlichen ordre public Vorbehalt unterschieden.

a)  Der kollisionsrechtliche ordre public

Im Internationalen Privatrecht greift die Vorbehaltsklausel ein, wenn die Anwen-
dung des fremden Rechts im konkreten Fall gegen wesentliche Grundsätze der 
inländischen Rechtsordnung verstößt. Es ist aber zu beachten, dass es sich hier-
bei um eine Vorschrift handelt, die nur in Ausnahmefällen anzuwenden ist. Es 
genügt deswegen nicht, dass es sich bei den zu schützenden Normen der lex fori 
um im nationalen Recht zwingende Vorschriften handelt. Insofern ist Vorsicht 
geboten bei der Terminologie im französischen Recht, die traditionell zwischen 
dem ordre public interne und dem ordre public international unterscheidet.19 
Denn während der internationale ordre public der romanischen Rechtsordnungen 
mit dem Rechtsgedanken der deutschen Vorbehaltsklausel übereinstimmt, geht 
der interne ordre public wesentlich weiter und erfasst alle zwingenden Vorschrif-
ten des nationalen Rechts.20

Mit der ordre public Klausel wird mithin verhindert, dass fremde Rechtser-
scheinungen im Inland Wirksamkeit entfalten. Dies wird als negative Funktion 
des ordre public bezeichnet und setzt voraus, dass ausländisches Recht zur 
Anwendung berufen wurde.21 Unter dem positiven ordre public versteht man hin-
gegen alle international zwingenden Normen, die nach dem Willen des Gesetz-
gebers auch dann zur Anwendung gelangen, wenn die Kollisionsnormen an sich 
auf ein anderes Recht verweisen.22

Heute steht im Internationalen Privatrecht überall die negative Funktion des 
ordre public im Vordergrund.23 Das bedeutet aber nicht, dass die Mitgliedstaaten 
auf die Anwendung international zwingender Vorschriften verzichten. Es ist viel-

17 Vgl. Staudinger-Blumenwitz, Art. 6 EGBGB Rn. 6; 177.
18 Vgl. beispielsweise Art. 23 Abs. 2 lit. d KSÜ; Art. 22 lit. a Brüssel IIa VO; Art. 12 Rom III VO.
19 Vgl. Basedow, in: FS für Sonnenberger, 293 (295).
20 Vgl. ausführlich zu der Terminologie Loussouarn/Bourel/Vareilles-Sommières, Droit inter-

national privé, S. 334 ff.
21 Vgl. Basedow, in: FS für Sonnenberger, 293 (295).
22 Vgl. Thoma, Die Europäisierung und Vergemeinschaftung des nationalen ordre public, S. 18; 

Kropholler, Internationales Privatrecht, S. 244 f.
23 Vgl. Hoffmann/Thorn, Internationales Privatrecht, S. 270.
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mehr so, dass diese Vorschriften mittlerweile anderweitig durchgesetzt werden. 
Im Anwendungsbereich der Rom I VO ist der Rückgriff auf Eingriffsnormen aus-
drücklich zugelassen (Art. 9 Rom I VO) und in England und in den skandinavischen 
[�������*����������*�������!����������������&����
�����������������
-
sen, dass immer die lex fori angewendet wird. Es ist deshalb auch Vorsicht mit der 
Annahme geboten, dass in England die public policy eine geringere Anwendung 
&����������������
������������
��������[�������24 Denn auch wenn eine Rechts-
ordnung ihre wesentlichen Grundsätze als lois de police durchsetzt, anstatt auf die 
Vorbehaltsklausel zurückzugreifen, so ändert das nichts an der Tatsache, dass es 
sich dabei um eine Ausprägung des ordre public Vorbehalts handelt.25

b)  Der anerkennungsrechtliche ordre public

Im Internationalen Zivilverfahrensrecht wird mit Hilfe des anerkennungsrecht-
lichen ordre public verhindert, dass eine ausländische Gerichtsentscheidung 
im Inland Wirksamkeit entfaltet. Die Ablehnung der Anerkennung kann dabei 
sowohl wegen eines Verstoßes gegen tragende Grundsätze des materiellen 
Rechts als auch wegen der Nichteinhaltung wesentlicher Verfahrensgarantien 
erfolgen.26 Dabei wird überwiegend vertreten, dass dem materiellen ordre public 
im Anerkennungsrecht wegen der geringeren Inlandsbeziehung nur eine abge-
schwächte Wirkung zukommt.27

c)  Die Europäisierung des ordre public

Der ordre public ist grundsätzlich ein Konstrukt das nationalen Rechts. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Voraussetzungen für das Eingreifen des ordre public 
völlig losgelöst von den europäischen Vorgaben festgelegt werden dürfen. Viel-
mehr wird die Anwendung der Vorbehaltsklausel durch die Entwicklungen im 
���
���������������������������������������������*���������������
��-
rechts auf den nationalen ordre public sind deshalb auch Gegenstand einer regen 
Debatte in der rechtswissenschaftlichen Literatur.28

24� 	����Y����
�\]���+�^�!!�`�
������Y
������
!�[�*+�Q��{{�!!�|�"�
��+��������
��������������
Vergemeinschaftung des nationalen ordre public, S. 17.

25 Vgl. auch Basedow, in: FS Sonnenberger, 293 (311).
26 Vgl. Thoma, Die Europäisierung und Vergemeinschaftung des nationalen ordre public, S. 19.
27 Vgl. Schlosser, EuZPR, Art. 15 Brüssel IIa VO Rn. 3; Müko-Sonnenberger, Art. 6 EGBGB 

Rn. 22; Basedow, in: FS Sonnenberger, 291(299); Staudinger-Blumenwitz, Art. 6 EGBGB 
Rn. 100 f. m.w.N; Loussouarn/Bourel,/Vareilles-Sommières, Droit international privé, S. 765.

28 Vgl. etwa Sonnenberger, ZvglRWiss. 95 (1996), 3 ff.; Föhlisch, Der gemeineuropäische ordre 
public; Thoma, Die Europäisierung und die Vergemeinschaftung des nationalen ordre public; 
Renfert, Über die Europäisierung der ordre public Klausel; Martiny, in: FS Sonnenberger, 
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3.  Die Bedeutung des islamischen Scheidungs- und 
Scheidungsfolgenrechts im Internationalen Privat- und 
Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten

Die zunehmende Immigration von Muslimen nach Europa führt dazu, dass euro-
������� =�������� ���&���� ���� !������������������� Q�������������� ��!��� ���+� ���
denen Parteien muslimischen Glaubens beteiligt sind.29 Allerdings bedeutet die 
*�������� ������� ������������ ���� ���������
������ ����� ������ �*������&�+�
�����������
����������������������&��������������*�������!��������������
�-
frontiert werden. Denn dies hängt maßgeblich von der Ausgestaltung des eigenen 
Kollisionsrechts ab. So wenden etwa englische und skandinavische Gerichte im 
Scheidungs- und Kindschaftsrecht immer die lex fori an,30 wenn sie sich für inter-
national zuständig erklärt haben, so dass es hier nie zur Verweisung auf islamisches 
Recht kommen kann. Und auch die in vielen Mitgliedstaaten gewählte Anknüpfung 
an den gewöhnlichen Aufenthalt begünstigt die Anwendung des eigenen Rechts. 
Stellt das Kollisionsrecht dagegen auf die Staatsangehörigkeit ab, dann führt das 
��������������������!����!���������������������=��������*��������������&����
über die Frage zu entscheiden haben, ob die islamisch-geprägten Normen mit dem 
ordre public vereinbar sind. Die neueren staatsvertraglichen und europarechtlichen 
Regelungen zur Vereinheitlichung des Internationalen Privatrechts zeigen jedoch 
eine Tendenz weg vom Staatangehörigkeitsprinzip. So sieht das 2011 in Deutsch-
land in Kraft getretene KSÜ31 vor, dass sich die Zuweisung der elterlichen Verant-
wortung kraft Gesetz nach dem Recht des Staates am gewöhnlichen Aufenthalt des 
Kindes bestimmt (Art. 16 KSÜ). Und auch die geplante Rom III Verordnung erklärt 
im Rahmen der objektiven Anknüpfung (Art. 8 lit. a Rom III VO) vorrangig den 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten für maßgeblich.

}�� Q��������~� ���� '������!������� *���� �� ��*����� ���&�� ��� ������
Gleichlauf von Zuständigkeit und anwendbarem Recht kommen, so dass mitglied-
staatliche Gerichte in Zukunft nicht mehr so oft mit der Anwendung islamischen 
Familienrechts befasst sein werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Problema-
tik an Relevanz verliert. Denn erstens kann es auch noch im Anwendungsbereich 

523 ff.; Basedow, in: FS Sonnenberger, 291 ff. Vgl. ausführlich hierzu in Kapitel 3 dieser 
Arbeit.

29 Vgl. Kreuzer, RW 2010, 143 f.
30 Vgl. Bergmann/Ferid, Länderteil Schweden, S. 32 f.
31 Das Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerken-

nung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung 
und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19. Oktober 1996 ist in Deutschland am 
1.1.2011 in Kraft getreten. Der Text des Übereinkommens ist einsehbar über die Website der 
Haager Konferenz unter: htpp://www.hcch.net.
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der Rom III VO zur Berufung islamischen Rechts kommen und zweitens bleiben 
die Schwierigkeiten im Rahmen der Anerkennung von drittstaatlichen Familien-
rechtsentscheidungen im vollen Umfang bestehen. Im Bereich der zivilprozes-
sualen Außenbeziehungen zu Drittstaaten fehlt es nämlich bisher an gemein-
samen europäischen Vorschriften und auch vorrangige Staatsverträge bestehen 
zwischen den europäischen und den islamischen Staaten nur vereinzelt.

II.  Gegenstand und Methode der Untersuchung

1.  Ziele der Rechtsvergleichung

Die Frage nach dem richtigen Umgang mit den fremdartigen Rechtsinstituten 
des islamischen Rechts stellt sich somit in allen Mitgliedstaaten und wird in 
Literatur und Rechtsprechung kontrovers diskutiert. Es sollte deswegen nicht 
unberücksichtigt bleiben, wie andere Mitgliedstaaten mit der Problematik umge-
hen. Denn auf diese Weise lassen sich oftmals relevante Schlüsse für das eigene 
Recht ziehen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und begründen. Eine 
bedeutsame Funktion kommt der Rechtsvergleichung zudem für die Rechtsver-
einheitlichung zu,32 was vor dem Hintergrund der immer weiter reichenden Har-
monisierung des Internationalen Privatrechts durch das Europarecht besonders 
interessant erscheint.33 Sie kann deshalb für die Harmonisierungsbestrebungen 
der EU fruchtbar gemacht werden, indem man die übereinstimmenden Regelun-
gen übernimmt und das national Verschiedene durch die aus der Vergleichung 
gewonnene praktikabelste Lösungsmöglichkeit ersetzt.34

2.  Methode der Untersuchung

Jede rechtsvergleichende Analyse beginnt mit der deskriptiven Darstellung der 
unterschiedlichen Regelungstechniken und Lösungsmöglichkeiten der untersuch-
ten Rechtsordnungen. Allerdings darf sich die Arbeit nicht in der Präsentation der 
Länderberichte erschöpfen, sondern dieser muss ein vertiefter Vergleich folgen, 
der sich mit den gewonnenen Ergebnissen kritisch auseinandersetzt.35 Insofern 
wird sich diese Arbeit auch von den bereits durchgeführten vergleichenden Unter-
suchungen zur Behandlung des islamischen Rechts in der spanischen und fran-

32 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 23.
33 Vgl. Großfeld, Rechtsvergleichung, S. 15.
34 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 23 f.
35 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 6.
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zösischen Literatur unterscheiden, die sich weitestgehend auf eine beschreibende 
Darstellung der Unterschiede in ausgewählten europäischen Staaten beschrän-
ken, ohne Rückschlüsse auf das eigene Recht oder das Europarecht zu ziehen.36 
Zudem liegt dieser Arbeit naturgemäß ein anderer Blickwinkel zu Grunde, in 
dem vor allem die Rechtsprechung der deutschen Gerichte analysiert und kritisch 
hinterfragt wird. Schließlich wurde aber auch das zentrale Thema dieser Arbeit 
in keiner der bisher vorliegenden Arbeiten näher untersucht: Es ist die Frage nach 
den genauen Anforderungen an das Eingreifen des ordre public Vorbehalts und 
wie sich die Konzepte in den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden. Dabei 
wird nach dem methodischen Grundprinzip der Funktionalität37 ein weiter ordre 
public Begriff zugrunde gelegt, der nicht nur die negative Funktion des ordre 
public berücksichtigt, sondern auch die Ausgestaltung des Kollisionsrechts und 
den Umgang mit international zwingenden Normen.

3.  Gegenstand und Gang der Untersuchung

Mit der nachstehenden Untersuchung soll mithin geklärt werden, inwieweit staat-
liche Gerichte in den europäischen Mitgliedstaaten islamisches Scheidungs- und 
Scheidungsfolgenrecht anwenden, bzw. Familienrechtsentscheidungen aus isla-
mischen Ländern anerkennen und in welchen Fällen der ordre public eingreift. 
Dabei wird der Schwerpunkt auf den westeuropäischen Ländern liegen, die eine 
hohe muslimische Bevölkerungsdichte aufweisen, wie insbesondere Frankreich, 
Spanien Deutschland, England, Belgien und die Niederlande.38 Im Zentrum der 
Analyse steht hier die Frage, wie die mitgliedstaatlichen Gerichte den unbe-
stimmten Rechtsbegriff des ordre public ausfüllen und inwieweit die nationalen 
��*���������������*������������������
�����������������*�������������������
und beschränkt werden. Zu diesem Zweck ist die Arbeit in drei Kapitel geglie-
dert:

Das erste Kapitel widmet sich dem islamischen Recht, in dem zunächst die 
Entstehungsgeschichte überblicksartig dargestellt wird, bevor näher auf das klas-

36 Vgl. Aldeeb/Bonomi, Le droit musulman de la famille et des successions à l’épreuve des 
ordres juridiques occidentaux; Quiñones Escámez, Derecho e inmigración: el repudio isla-
mico en Europa.

37 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 33.
38 In Südosteuropa leben zwar viele muslimisch gläubige Menschen, wie etwa in Bulgarien, 

das Land mit dem prozentual größten muslimischen Bevölkerungsanteil in der Europäischen 
Union. Doch handelt es sich hierbei in der Regel nicht um Einwanderer, sondern um Men-
schen, die schon seit Jahrhunderten auf dem Balkan leben. Folglich unterliegt ihr Personal-
statut nicht klassischem islamischem Recht, sondern beurteilt sich zumeist nach dem Recht 
des Staates, dem sie angehören oder in dem sie sich dauerhaft niedergelassen haben. 
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eingegangen wird.

Im zweiten Kapitel wird dann geprüft unter welchen Voraussetzungen mit-
gliedstaatliche Gerichte islamisches Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht 
anwenden, bzw. eine Privatscheidung oder eine islamische Sorgerechts- oder 
Unterhaltsentscheidung anerkennen und in welchen Fällen der ordre public ein-
greift.

Im dritten Kapitel wird die Verfasserin schließlich untersuchen, inwieweit 
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nachgehen, ob ein einheitlicher Umgang der Mitgliedstaaten im Umgang mit dem 
islamischen Scheidungsrecht sinnvoll oder sogar im Hinblick auf die Freizügig-
keitsgarantie des Art. 21 AEUV erforderlich ist.





27

1.  Kapitel: Das islamische Recht

Das islamische Recht wird auch heute noch ganz überwiegend als Teil des Islam 
��������|�����=�����������"�������������������������39 Bei der – im westli-
chen Sprachgebrauch üblich gewordenen – Gleichsetzung des islamischen Rechts 
mit dem Begriff der Sharia ist jedoch Vorsicht geboten. Denn die Sharia ent-
hält neben rechtlichen Normen, die das Verhältnis der Menschen untereinander 
und zum Staat regeln auch rituelle Vorschriften und allgemeine ethische Vorga-
ben zum Umgang der Menschen untereinander.40 „Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Sharia die Summe [aller aus] der göttlichen Offenbarung abgelei-
teten Regeln [darstellt], denen der gläubige Muslim folgen muss, wenn er seinen 
������#��������������������*������*�����41 Das bedeutet aber nicht, dass all diese 
Regeln in einem umfassenden Werk erfasst sind, sondern es obliegt vielmehr 
dem einzelnen Menschen, mit Hilfe der Wissenschaft die für ihn bestehenden 
��������� ��� ���������42 Daneben gibt es aber auch ein enges Verständnis der 
Sharia, mit dem nur die Regeln gemeint sind, die bei uns üblicherweise unter 
den Rechtsbegriff subsumiert werden; nämlich die Gesamtheit aller Normen 
einer Gesellschaft, die dem friedlichen Zusammenleben der Menschen dienen 
und notfalls mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden können.43 Dieser enge 
Shariabegriff wird auch dieser Arbeit zugrundegelegt, da es im Folgenden nur 
um die Untersuchung der Vorschriften geht, die die Beziehung von Menschen 
untereinander betreffen. Eine vollständige Trennung von Recht und Religion ist 
aber in einem nicht säkularisierten Staat nicht möglich. Aus diesem Grund wird 
im ersten Teil zunächst überblicksartig die Entstehung und Geschichte des Islam 
dargestellt, bevor im zweiten Teil näher auf die Grundlagen des islamischen 
Rechts eingegangen wird. Der dritte Teil ist dann dem islamischen Scheidungs-
recht gewidmet.

39 Vgl. Rohe, Das islamische Recht, S. 14.
40 Vgl. Pattar, Islamisch inspiriertes Erbrecht und deutscher Ordre public, S. 56. 
41 Iskander, hinkende Ehen zwischen islamischem Recht und europäischem internationalen Pri-

vatrecht, S. 33.
42 Vgl. Pattar, Islamisch inspiriertes Erbrecht und deutscher Ordre public, S. 56.
43 Dieses enge Verständnis ist zum Beispiel auch unter Muslimen in der Türkei verbreitet. 

Manchmal werden hier sogar nur die traditionellen Regeln im Familien- und Erbrecht und das 
koranische Strafrecht als Sharia bezeichnet, vgl. Rohe, Das islamische Recht, S. 15.


